
 

Antrag  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

09/SVV/0601 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Feriengeld für Kinder aus ALG II - Bedarfsgemeinschaften 

Erstellungsdatum 16.06.2009 

Eingang 902:  

Einreicher: Fraktion DIE LINKE 

  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium   

02.09.2009 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

  

 

Beschlussvorschlag:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass das Feriengeld für Kinder aus 
ALG II – Bedarfsgemeinschaften zugänglich gemacht wird, ohne dass die Eltern in Vorleistung gehen 
müssen. 
Dazu sind entsprechende Gespräche mit der PAGA zu führen, um ein geeignetes Verfahren zu 
entwickeln, das die Inanspruchnahme des Feriengeldes ohne Vorfinanzierung durch die Eltern 
ermöglicht. 
Der Hauptausschuss und der Ausschuss für Gesundheit und Soziales sind im Oktober 2009 über das 
Ergebnis der Bemühungen zu informieren. 
 
 
 
 

 Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Demografische Auswirkungen:  

 

Klimatische Auswirkungen:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 
Begründung: 
Mit der Einführung des Feriengeldes soll sozial bedürftigen Kindern ermöglicht werden, einmal im 
Jahr einen Ferienaufenthalt genießen zu können. Die gegenwärtige Verfahrensweise sieht jedoch 
vor, dass die Eltern diesen Ferienaufenthalt nachträglich abrechnen können, also vorfinanzieren 
müssen. Dadurch entstehen Zugangshürden, die die Inanspruchnahme dieser sozialen Regelung 
erheblich einschränken. 
 
 
 
 
 


